
1. 	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
   	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 

BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

	 zulässig sind:

	 ausnahmsweise zulässig sind:

	 nicht zulässig sind:

	

Gem. § 4 BauNVO - Allgemeines Wohngebiet

Gem. § 4 Abs. 2 BauNVO 

1.	 Wohngebäude,
2.	 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 

Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-
rende Handwerksbetriebe,

3.	 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO

1.	 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2.	 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3.	 Anlagen für Verwaltungen.

Gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO

1.	 Gartenbaubetriebe,
2.	 Tankstellen.

1.2 SONSTIGES SONDERGEBIET (SO),
	 ZWECKBESTIMMUNG: SENIORENZENTRUM 

UND BETREUTES WOHNEN

	 zulässig sind:

	

Gem. § 11 Abs. 2 BauNVO wird ein Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung 
„Seniorenzentrum und betreutes Wohnen“ festge-
setzt:

1.	 Wohnnutzungen: Seniorenzentrum, betreutes 
Wohnen und pflegebetreutes Wohnen für jüngere 
Pflegebedürftige,

2.	 die der Versorgung dienenden Läden (z. B. 
Kiosk), Schank- und Speisewirtschaften (z. B. 
Restaurant, Cafeteria, Bistro) sowie nicht stö-
rende Handwerks- und Gewerbebetriebe (z. 
B. Betriebe für gesundheits- und pflegeaffine 
Therapie- und Dienstleistungen, Einrichtungen 
der Tagesbetreuung, ambulanter Dienst für das 
betreute Wohnen),

3.	 Anlagen für soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke und Anlagen der Verwaltung (den 
Bedürfnissen der Bewohner entsprechende 
Anlagen für Dienstleistungen und Aktivitäten, 
Aufenthalts-, Sozial-, Geschäfts-, Büro- und 
Verwaltungsräume sowie Funktions- und 
Nebenräume),

4.	 Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

2.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1	HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan. 
Maßgebende obere Bezugspunkte für die maximale 
Höhe sind die Traufhöhe (TH) und die Firsthöhe (FH) 
im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes (WA)
sowie die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen (Gebäudeoberkante, Attika, etc.) im Bereich 
des Sonstigen Sondergebietes (SO). 

Unterer Bezugspunkt ist die Höhe der angrenzenden 
Straße (Würzbachhallen Straße), gemessen an der 
straßenseitigen Gebäudemitte.

Bei Gebäuden mit Flachdächern ist der maßgebende 
obere Bezugspunkt für die maximale Höhe grund-
sätzlich die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen (Attika, Gebäudeoberkante etc.). Die Attika 
entspricht dabei der Traufhöhe.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut  
(Wandhöhe) oder der Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Die zulässige Gebäudeoberkante bzw. Firsthöhe darf 
ausnahmsweise lediglich durch technische Aufbauten 
überschritten werden.

2.2	GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gemäß § 9 Abs.  1 
Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,4 
im Bereich des allgemeinen Wohngebietes WA sowie 
auf 0,7 im Bereich des Sonstigen Sondergebietes SO  
festgesetzt.

Die festgesetzte GRZ bezieht sich im Bereich des 
Allgemeinen Wohngebietes (WA) auf das gesamte 
Gebiet des WA.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1.	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3.	 baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Im Bereich des allgemeinen Wohngebietes WA darf 
die festgesetzte GRZ gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten und durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 2 BauNVO) bis zu einer 
GRZ von 0,6 sowie durch bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO) 
bis zu einer GRZ von 0,8 überschritten werden.

Der Grundstücksfläche i. S. v. § 19 Abs. 3 BauNVO sind 
Flächenanteile an Gemeinschaftsanlagen hinzuzurech-
nen. Gemeinschaftsanlagen sind private Anlagen, die 
einem begrenzten Kreis von Grundstückseigentümern 
gehören, die durch die gemeinsame Errichtung und 
Unterhaltung einer Verpflichtung aus gesetzlichen 
Vorschriften nachkommen (z. B. Gemeinschaftsgaragen
und Gemeinschaftsstellplätze).

3.	 BAUWEISE
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
In der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 
sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errich-
ten.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 49-54 Landeswassergesetz)

•	 Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt im modifizierten Mischsystem.
•	 Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal einzuleiten.
•	 Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück zu versickern 

oder in den Niederwürzbach einzuleiten.
•	 Sollte eine Versickerung oder eine Einleitung in den Würzbach technisch nicht möglich sein, ist das anfal-

lende Niederschlagswasser durch geeignete Maßnahmen (z. B. Retentionszisternen, etc.) auf dem Grund-
stück zurückzuhalten und gedrosselt der vorhandenen Kanalisation zuzuführen.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 85 Abs. 4 LBO)

•	 Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachflächen ist zulässig.
•	 Dacheindeckung: Dacheindeckungen in glänzenden reflektierenden Materialien sind unzulässig.
•	 Fassadengestaltung: Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflektierenden Materialien 

und Keramikplatten.
•	 Werbeanlagen: Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, Fremdwerbung ist unzulässig. 

Unzulässig sind Wechselbild-Werbeanlagen, Werbefahnen, blinkende Leuchtreklamen sowie zeitweise und 
sich ständig bewegende Werbeanlagen.

•	 Stellplätze: Je 10 Pflegebetten ist 1 Stellplatz (zzgl. 15 % öffentliche Stellplätze), je 2 Betreute Wohnungen 
ist 1 Stellplatz (zzgl. 15 % öffentliche Stellplätze) sowie je Übernachtungsmöglichkeit für ein Einzelzimmer 
(EZ) / Doppelzimmer (DZ) ist 1 Stellplatz nachzuweisen. Bei gastronomischen Betrieben ist je 10 Sitzplätze 
ein Stellplatz sowie je Physio-Praxis 2 Stellplätze und je Allgemeinmedizinpraxis 3 Stellplätze nachzuweisen. 
Bei Wohneinheiten ohne Zweckbestimmung ist je Wohneinheit 1 Stellplatz nachzuweisen. 

•	 Einfriedung im Vorgartenbereich: Im Vorgarten sind Einfriedungen nur in Form von Hecken aus heimischen 
und standortgerechten Gehölzen, offenen Holzzäunen oder Drahtzäunen herzustellen. Die Festsetzung 
erlaubt eine freie Wahl der Materialien. Die Einfriedungen sind aus ökologischen Gründen in Bodennähe für 
Kleintiere durchlässig zu halten. Diese Festsetzungen dienen der Aufenthaltsqualität der Siedlungsstruktur 
unter Berücksichtigung von stadtklimatischen Aspekten sowie dem Erhalt von Lebensräumen.

•	 Gestaltung des Vorgartenbereiches: der Vorgartenbereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und der 
straßenzugewandten Baugrenze ist vollflächig mit bodendeckender Vegetation (Rasen, Gräser, Stauden, 
Kletterpflanzen, Gehölze) zu begrünen, mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen und zu unterhalten. 
Befestigte oder bekieste Flächen sind lediglich zulässig soweit sie als notwendige Geh- und Fahrflächen 
dienen und sich in ihrer Ausdehnung auf das, für eine übliche Benutzung angemessene Maß beschränken.

•	 Sonstiges: Mülltonnen sind in den zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche orientierten Bereichen entweder in 
Schränken einzubauen oder sichtgeschützt aufzustellen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. SWG UND LBO)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Stand Katastergrundlage: 14.01.2019

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch 
Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann die 
Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte ent-
sprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede weitere Verwendung beachtet werden, 
dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße 
(Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. 

In der abweichenden Bauweise gem. § 22 Abs. 4 
BauNVO sind Gebäudelängen von mehr als 50 m 
zulässig. Ein Heranbauen an die vorderen, rückwärti-
gen und seitlichen Grundstücksgrenzen ist unzulässig.

4.	 ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gemäß § 23 Abs.  3 BauNVO 
dürfen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen. Die zur Versorgung 
und Entsorgung des Baugebietes dienenden Anlagen 
(z. B. Blockheizkraftwerk) sind gem. § 14 Abs. 2 
BauNVO ausnahmsweise zulässig. (s. ergänzend auch 
Festsetzung der Flächen für Stellplätze und Garagen)

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 
oder zugelassen werden können.

5.	 FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB I. V. M. § 12 
BAUNVO

Siehe Plan.
Stellplätze sind sowohl innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen als auch in den festgesetzten 
Flächen für Stellplätze zulässig.

6.	 FLÄCHEN FÜR TIEFGARAGEN MIT 
ZUFAHRTEN
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB Tiefgaragen sind innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen allgemein zulässig.

Zufahrten, Zugänge, Lüftungsschächte, etc. sind auch 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig.

7.	 UNTERIRDISCHE HAUPTLEITUNGEN
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB Siehe Plan.

Baumaßnahmen im Bereich der Leitungen bzw. deren 
Umverlegungen sind mit dem zuständigen Ver-/
Entsorgungsträger abzustimmen.

8.	 VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES
GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB Zum Schutz vor den Geräuschimmissionen durch die 

benachbarte Sportanlage müssen die Fenster von 
Wohn- und Schlafräumen, die sich innerhalb der 
in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichne-
ten Teilfläche befinden, mit fensterunabhängigen, 
schallgedämpften Lüftungseinrichtungen ausgerüs-
tet werden. Die erforderliche Schalldämmung der 
Lüftungseinrichtungen ist nach DIN 4109-1:2018-01 
und DIN 4109-2:2018-01 zu ermitteln. Alternativ kann 
die Frischluftzufuhr von Wohn- und Schlafräumen 
durch eine Lüftungsanlage gewährleistet werden.
(vgl. Schalltechnisches Gutachten der SGS-TÜV Saar GmbH vom 
27.03.2020)

In Abhängigkeit von der Lage und Stellung der 
Baukörper im Baufenster können sich demgegenüber 
geringere Anforderungen an den passiven Schallschutz 
der geplanten Gebäude ergeben. Diese sind dann im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzu-
weisen.

9. 	 ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

	 GEM.  § 9 ABS. 1 NR. 25 A I. V. M. § 9 ABS. 1 NR. 
20 BAUGB

Die Stellplätze sind gem. FLL-Richtlinie („Empfeh-
lungen für Baumpflanzungen“) zu begrünen. Hierzu 
ist pro 4 oberirdischer Stellplätze (gilt nur für Stell-
plätze, die nicht in einem Garagengeschoss unter-
gebracht werden) mindestens ein standortgerechter 
Laubbaumhochstamm gemäß Pflanzliste / Artenliste 
(Pflanzqualität: 3xv., StU 16/18) anzupflanzen, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang nach zu pflanzen. 

Die folgende Artenliste stellt eine Auswahl der zu 
pflanzenden Baumarten dar:
Pflanzliste Hochstämme:
•	 Spitzahorn (Acer platanoides)
•	 Stieleiche (Quercus robur)
•	 Hainbuche (Carpinus betulus)
•	 Winterlinde (Tilia cordata)

Bei beengten Platzverhältnissen sind klein- oder 
schmalkronige Sorten der vorgenannten Arten zu ver-
wenden.

Die nicht baulich genutzten Flächen der Grundstücke 
sind gärtnerisch zu gestalten. Je 150 qm nicht über-
bauter Grundstücksfläche ist mindestens 1 standort-
gerechter Laubbaumhochstamm/ Stammbusch zu 
pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang nach 
zu pflanzen (Pflanzqualität: 3xv., StU 16/18).

Gem. Pflanzliste Hochstämme, zusätzlich:
•	 Eberesche (Sorbus aucuparia)
•	 Speierling (Sorbus domestica)
•	 Vogelkirsche (Prunus avium)
•	 Heimische Apfelsorte (siehe Broschüre Apfelsorten 

im Saarland)

Gemäß den  Festsetzungen des Bebauungsplanes 
NW.05.00 „Bei der Würzbachhalle“ (1978) sowie 
NW.05.05 „Bei der Würzbachhalle“ (5. Änderung, 
2009) entfallen 11 der entlang der Würzbachhallen 
Straße sowie im Bereich der alten Würzbachhalle 
festgesetzten Bäume. Als Ersatzpflanzung sind inner-
halb des Plangebietes mind. 11 Bäume zu pflanzen. 
Die anzupflanzenden Bäume der nicht baulich ge-
nutzten Flächen und der Stellplätze können hierauf 
angerechnet werden.

Das Flachdach der Tiefgarage ist als mindestens ex-
tensiv begrünte Fläche auszubilden und auf mindes-
tens 8 cm Substratauflage mit Gräsern, Kräutern und 
bodendeckenden Gewächsen zu bepflanzen und zu 
erhalten. Eine intensive Dachbegrünung mit stärkerer 
Substratauflage und Nutzung als bepflanzter Zier- 
oder Nutzgarten ist zulässig. Auf Dachflächen, die 
genutzt werden (z. B. Terrassen oder Sonnenkollekto-
ren), ist die Begrünung nicht erforderlich.

10.	 ERHALT VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB Es wird festgesetzt, dass vorhandene Bäume und 

Gebüschstrukturen zu erhalten sind, sofern sie nicht 
unmittelbar von Baumaßnahmen betroffen sind und 
einen guten Gesundheitszustand aufweisen.

11.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB Siehe Plan.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634) 
(Verfahren), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBI. I S. 587) 
(Satzung).

•	 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I 
S. 3786).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleit-
pläne und die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 
1990 (BGBI. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1057).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 
des Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. I S. 632) (Verfahren), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 13. Februar 2019 
(Amtsbl. I S. 324) (Satzung).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. 

Juni 2016 (Amtsbl. I S. 840) (Verfahren), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 
März 2020 (Amtsbl. I S. 208) (Satzung).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung 
des saarländischen Denkmalschutzes und der 
saarländischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 
2018 (Amtsbl. 2018, S. 358).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 
2017 (BGBI. I S. 3434) (Verfahren), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04. März 
2020 (BGBI. I S. 440) (Satzung).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im 
Saarland - Saarländisches Naturschutzgesetz - 
(SNG) - vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 
726), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 13. 
Oktober 2015 (Amtsbl. I S. 790) (Verfahren), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 13. Februar 
2019 (Amtsbl. I S. 324) (Satzung).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

•	 Der Stadtrat der Stadt Blieskastel hat am 
11.04.2019 die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes NW.05.07 
„Bei der Würzbachhalle“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

•	 Der Beschluss, den Bebauungsplan NW.05.07 
„Bei der Würzbachhalle“ aufzustellen, wurde 
am 19.04.2019 ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 
Abs.1 BauGB).

•	 Der Bebauungsplan NW.05.07 „Bei der Würz-
bachhalle“ wird gem. § 13a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) im beschleunigten 
Verfahren  aufgestellt. Gem. § 13a Abs. 3 und 4 
BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt.

•	 Der Stadtrat der Stadt Blieskastel hat in seiner 
Sitzung am 11.04.2019 den Entwurf gebilligt und 
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes 
NW.05.07 „Bei der Würzbachhalle“ beschlossen 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom 29.04.2019 bis einschließlich 29.05.2019 
öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

•	 Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch per Mail abgegeben 
werden können und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt blei-
ben können, am 19.04.2019 ortsüblich bekannt 
gemacht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 23.04.2019 von der Aus-
legung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m.  § 
3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
29.05.2019 zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen 
ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
14.05.2020. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

•	 Der Stadtrat hat am 14.05.2020 den Bebauungs-
plan NW.05.07 „Bei der Würzbachhalle“ als Sat-
zung beschlossen (§  10 Abs.  1 BauGB). Der Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der Begrün-
dung.

•	 Der Bebauungsplan NW.05.07 „Bei der Würz-
bachhalle“ wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Blieskastel, den __.__.____

Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am 07.01.2022 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 12 Abs. 6 KSVG hingewiesen wor-
den.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan NW.05.07 „Bei der Würzbachhalle“, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

Blieskastel, den __.__.____

Der Bürgermeister

•	 Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des 
§ 13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

•	 Der Bebauungsplan NW.05.07 „Bei der Würzbachhalle“ ersetzt in seinem Geltungsbereich die rechtskräfti-
gen Bebauungspläne NW.05.00 „Bei der Würzbachhalle“ (1978) bzw. NW.05.05 „Bei der Würzbachhalle“ 
(5. Änderung, 2009).

•	 Grundsätzlich sind Rodungen gemäß § 39 BNatSchG in der Zeit vom 01.März bis zum 30 September unzu-
lässig. Sollten Rodungen / Rückschnitte, die über einen Formschnitt hinausgehen, in dieser Zeit notwendig 
werden, ist durch vorherige Kontrolle sicherzustellen, dass keine besetzten Fortpflanzungs- / Ruhestätten 
bzw. Nester vorhanden sind. Ggf. ist eine Befreiung gemäß § 67 BNatSchG zu beantragen.

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden gem. § 16 SDSchG wird 
hingewiesen.

•	 Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländisches 
Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz als Untere 
Bodenschutzbehörde zu informieren.

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 
Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von mög-
lichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

•	 Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- 
und KörperschaII, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. In unmittelbarer 
Nähe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der Beeinflussung von Monitoren, 
medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magnetische Felder empfindlichen Geräten zu rech-
nen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen. Die späteren Anträge auf 
Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind der DB Netz AG erneut zur Stellungnahme vorzulegen. Diese 
behält sich weitere Bedingungen und Auflagen vor.

•	 Für das Plangebiet liegen keine Luftbilder oder sonstige Unterlagen vor, die eine Kampfmittelbelastung für 
den Planungsbereich dokumentieren. Somit ist es nicht möglich, Aussagen zu möglichen Kampfmitteln im 
Bereich der geplanten Baumaßnahme zu machen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln kann somit nicht 
ausgeschlossen werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so ist über die zuständige Polizeidienststelle 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst unverzüglich zu verständigen.

•	 Es wird empfohlen, an den geplanten Gebäuden Nisthilfen für Mauersegler sowie alternativ auch Nisthilfen 
und Kotbretter für Mehlschwalben anzubringen.

•	 Im Hinblick auf das Thema „Insektensterben“ ist besonderer Wert auf die naturnahe Gestaltung der 
Grünflächen und die sparsame und zielgerichtete Anwendung von insektenfreundlicher Beleuchtung zu 
legen.

•	 Die Planzeichnung wurde nach der Offenlage und der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemeinden aufgrund einer fortgeschrittenen Detailplanung im Bereich 
der überbaubaren Grundstücksfläche mit Beibehaltung der Grenzabstände geringfügig angepasst. Da keine 
räumlichen Auswirkungen auf benachbarte Flächen bestehen und die maximal überbaubare Fläche mit der 
Grundflächenzahl festgelegt ist, sind die Grundzüge der Planung durch diese Anpassung nicht betroffen.

HINWEISE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

SO SONSTIGES SONDERGEBIET (SO); HIER: SENIORENZENTRUM UND BETREUTES WOHNEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 ABS. 2 BAUNVO)

THmax

HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE TRAUFHÖHE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

FHmax

HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE FIRSTHÖHE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

GOKmax

HÖHE BAULICHER UND SONSTIGER ANLAGEN ALS HÖCHSTMASS;  HIER: MAXIMAL ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St
UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE UND GARAGEN MIT IHREN EINFAHRTEN UND 
GEMEINSCHAFTSANLAGEN; HIER: STELLPLÄTZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

UNTERIRDISCHE HAUPTLEITUNGEN; HIER: ABWASSERKANAL 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN FÜR VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUN-
DES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES; HIER: PASSIVE LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHE NUTZUNG; ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES MASS

x x x x x x x x ABRISS DES GEBÄUDEBESTANDES / DER BAULICHEN ANLAGE

Art der baulichen 
Nutzung

Höhe baulicher 
Anlagen

Grundflächenzahl Bauweise

- -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

Biosphärenreservat Bliesgau
Der Geltungsbereich befindet sich im gem. § 25 Abs. 1 BNatSchG ausgewiesenen Biosphärenreservat Bliesgau,
jedoch nicht innerhalb einer Kern- oder Pflegezone gem. § 10 Abs. 3 SNG.

Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (gem. § 78b WHG)
Das Plangebiet liegt außerhalb des HQ 100, der Gewässerrandstreifen ist zu beachten.

Wasserschutzgebiet
•	 Das Plangebiet liegt innerhalb eines geplanten Wasserschutzgebietes (Schutzzone III).
•	 Der Grundwasserflurabstand beträgt ca. 5 m. 
•	 Auf Grund des geringen Grundwasserflurabstandes bindet die geplante Tiefgarage ggf. ins Grundwasser 

ein. Dies stellt einen Benutzungstatbestand im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
dar, der gemäß § 8 Abs. 1 WHG der Erlaubnis nach § 10 WHG bedarf. 

•	 Bei Planungen sind die einschlägigen Regelungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils aktuellen Fassung zu beachten.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME  
GEM. § 9 ABS. 6 BAUGB

Bearbeitet im Auftrag der 
Stadt Blieskastel 					   
Paradeplatz 5						       
66440 Blieskastel 

Stand der Planung: 29.04.2020
SATZUNG

Gesellschaft für Städtebau und 
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NW.05.07 „Bei der Würzbachhalle“
Bebauungsplan in der Stadt Blieskastel, Stadtteil Niederwürzbach
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